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Entscheidungsvorschläge zu Hinweisen/Einwendungen im Bauleitplanverfahren 
 
 
BEZEICHNUNG DER MAßNAHME: 123. Änderung des Flächennutzungsplanes (Nördlich Herzogstraße – Teil II), Stadt Papenburg, Stadtteil Herbrum 
 
VERFAHRENSGANG:    Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken oder Anregungen  
zur Planung vorgetragen: 

 
1. Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Osnabrück vom 16.07.2024 
2. Avacon Netz GmbH / Avacon Wasser GmbH / WEVG GmbH & Co. KG vom 03.07.2024 und 30. Juli 2024 
3. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, Hannover vom 23.07.2024 
4. Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostriesland und Papenburg, Emden vom 11.07.2024 
5. Tennet TSO GmbH, Lehrte vom 04.07.2024 / 26.07.2024 
6. Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Aschendorf vom 24.07.2024 
7. Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim vom 02.07.2024 
8. Wasserverband Hümmling, Werlte vom 29.07.2024 
9. Untere Denkmalschutzbehörde, Papenburg vom 30.07.2024 
 
 
 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben Bedenken  
oder Anregungen/Hinweise zur Planung vorgetragen: 

 
 
 

 
1. Stellungnahme: Landkreis Emsland, Meppen 
Datum: 28.07.2024 
 
Inhalt 
Zum Entwurf der o.g. Bauleitplanung nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie 
folgt Stellung:  

 
Entscheidungsvorschlag: 
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Naturschutz und Forsten 
 
Naturschutzfachliche Belange: 
Die naturschutzfachlichen Belange werden den rechtlichen Vorgaben und Bestim-
mungen entsprechend berücksichtigt und über die Eingriffsregelung nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) abgehandelt. Das im Zuge der Eingriffsbilanzie-
rung ermittelte, d.h. das aus der Gegenüberstellung des Ist- und Plan-Zustandes re-
sultierende Kompensationsdefizit wird über sogenannte Ökopunkte beglichen. Nach 
den Aussagen des Umweltberichts verfügt die Stadt Papenburg über ein ausreichen-
des Guthaben auf ihrem Ökokonto, sodass zumindest rein rechnerisch eine Kom-
pensation des Eingriffs in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild gegeben ist. 
 
Artenschutzrechtliche Belange: 
Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) wurde durchgeführt und mit den 
Planungsunterlagen vorgelegt. Nach dem Ergebnis der saP ist eine bauleitplanerisch 
bedingte Betroffenheit von Arten nach § 19 bzw. § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. 
Es kommt nicht zu erheblichen Störungen für wildlebende Tiere der streng geschütz-
ten Arten bzw. der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten. Für alle besonders geschützten (§ 7 
Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG) und streng geschützten (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG) Ar-
ten sind in der Planung Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträch-
tigungen bzw. Störungen oder Schädigungen sowie Schutzmaßnahmen vorgesehen. 
Die in der saP aufgeführten und näher beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen (V 1 
bis V 5) sind zu beachten und fach- und sachgerecht umzusetzen. 
 
 
Abfallwirtschaft 
 
Die textlichen Festsetzungen sowie die Begründung sind wie folgt zu ergänzen: 
 
"Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den ab-
fallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsor-
gung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der 
Landkreis Emsland." 
 
Zu den Planungsunterlagen wird folgender Hinweis gegeben: 

 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in der saP aufgeführten und näher beschriebenen Vermeidungsmaß-
nahmen (V 1 bis V 5) werden beachtet und fach- und sachgerecht um-
gesetzt. 
 
 
 
Die Formulierung ist in der Begründung (Kapitel 1.5.3) und im Umwelt-
bericht (Kapitel 2.2.a.12 und 2.2.b.8) bereits gleichlautend enthalten. 
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Die Zufahrt zu Abfallbehälterstandplätzen ist nach den geltenden Arbeitsschutzvor-
schriften so anzulegen, dass ein Rückwärtsfahren von Abfallsammelfahrzeugen nicht 
erforderlich ist. 
 
Die Befahrbarkeit des Plangebietes mit 3-achsigen Abfallsammelfahrzeugen ist 
durch ausreichend bemessene Straßen und geeignete Wendeanlagen gemäß den 
Anforderungen der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt in der aktuellen 
Fassung Ausgabe 2006) zu gewährleisten. An Abfuhrtagen muss die zum Wenden 
benötigte Fläche der Wendeanlage von ruhendem Verkehr freigehalten werden. Das 
geplante Rückwärtsfahren und das Befahren von Stichstraßen ohne Wendemöglich-
keit ist für Entsorgungsfahrzeuge bei der Sammelfahrt nicht zulässig. 
 
Am Ende von Stichstraßen (Sackgassen) sollen in der Regel geeignete Wendeanla-
gen eingerichtet werden. Sofern in Einzelfällen nicht ausreichend dimensionierte 
Wendeanlagen angelegt werden können, müssen die Anlieger der entsprechenden 
Stichstraßen ihre Abfallbehälter an der nächstliegenden öffentlichen, von den Sam-
melfahrzeugen zu befahrenden Straße zur Abfuhr bereitstellen. Dabei ist zu beach-
ten, dass geeignete Stellflächen für Abfallbehälter an den ordnungsgemäß zu befah-
renden Straßen eingerichtet werden und dass die Entfernungen zwischen den jeweils 
betroffenen Grundstücken und den Abfallbehälterstandplätzen ein vertretbares Maß 
(i.d.R. ≤ 80 m) nicht überschreiten. 
 
 
Brandschutz 
 
Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine 
Bedenken, wenn Folgendes beachtet wird. 
 

• Für das geplante Vorhaben ist die Löschwasserversorgung so zu erstellen, dass 
ein Löschwasserbedarf von 800l/min. (48 m³/h) vorhanden ist. Der Löschbereich 
umfasst i. d. Regel alle Löschwasserentnahmemöglichkeiten in einem Umkreis 
von 300 m. Dabei sind in einem Umkreis von 150 m mindestens 50 % der Lösch-
wasserversorgung sicherzustellen, die restlichen 50 % sind dann in einem Ra-
dius von 300 m um die baulichen Anlagen sicherzustellen. Als Löschzeit werden 
2 Stunden angesetzt. Für den Fall, dass Löschwasser über das Rohrnetz der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung bezogen wird, dient das DVGW-Arbeitsblatt 

Der zweite Absatz im Kapitel 1.5.3 wird um die vorgetragenen Ausfüh-
rungen ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen sind bereits gleichlautend in der Begründung enthal-
ten. 
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W405 (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) als planerische 
Grundlage. 

• Der Abstand der einzelnen Löschwasserentnahmestellen von den Gebäuden 
darf 150 m nicht überschreiten. Die Standorte der einzelnen Hydranten bzw. 
Wasserentnahmestellen sind mit dem zuständigen Gemeinde- oder Ortsbrand-
meister festzulegen. 

• Die Zuwegung und Aufstell- und Bewegungsflächen der Feuerwehr sind gemäß 
§§ 1 und 2 der Allgemeinen Durchführungsverordnung zur Niedersächsischen 
Bauordnung (DVO-NBauO) herzustellen. 

• Die erforderlichen Straßen sind vor Fertigstellung der Gebäude so herzustellen, 
dass Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Gebäu-
den gelangen können. 

 

 
2. Stellungnahme: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nie-
dersachsen (LGLN) - Regionaldirektion Hameln–Hannover - Dezernat 5 - 
Kampfmittelbeseitigungsdienst, Hannover 
Datum: 16.07.2024 
 
Inhalt 
Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen beim Landes-
amt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldi-
rektion Hameln - Hannover als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) oder im Rahmen einer anderen Planung um Stellungnahme gebeten. Diese 
Stellungnahme ergeht kostenfrei. 
 
Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Niedersachsen vollständig 
durch Kampfhandlungen betroffen. In der Folge können heute noch nicht detonierte 
Kampfmittel, z.B. Bomben, Minen, Granaten oder sonstige Munition im Boden ver-
blieben sein. Daher sollte vor geplanten Bodeneingriffen grundsätzlich eine Gefähr-
dungsbeurteilung hinsichtlich der Kampfmittelbelastung durchgeführt werden. 
 
Eine mögliche Maßnahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine historische Erkun-
dung, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch 
Abwurfmunition ausgewertet werden (Kriegsluftbildauswertung). Eine weitere Mög-
lichkeit bietet die Sondierung durch eine gewerbliche Kampfmittelräumfirma. Bei der 
zuständigen Gefahrenabwehrbehörde (in der Regel die Gemeinde) sollte sich vor 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Papen-
burg hatte bereits eine Luftbildauswertung beauftrag. Das Ergebnis ist in 
die Begründung eingestellt worden (Kapitel 1.5.7). Ergänzend wurde in 
die Planunterlagen ein Hinweis auf den allgemeinen Verdacht von 
Kampfmittel im Plangebiet eingestellt. 
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Bodeneingriffen über die vor Ort geltenden Vorgaben informiert werden. Bei konkre-
ten Baumaßnahmen berät der KBD zudem über geeignete Vorgehensweisen. 
 
Hinweis: 
Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt werden. Die Auswertung ist 
gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 
Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden 
kostenpflichtig. 
 
Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellungnahme nicht vorgesehen 
und aus personellen Gründen nicht möglich, da prioritär Anträge nach NUIG bearbei-
tet werden. Ein Auszug aus dem Kampfmittelinformationssystem ist ebenfalls nicht 
mehr vorgesehen. Der KBD informiert die zuständigen Gefahrenabwehrbehörden un-
mittelbar über Ergebnisse durchgeführter Auswertungen. Dabei erkannte Kampfmit-
telbelastungen sind den Gefahrenabwehrbehörden daher bereits bekannt. 
 
Sofern eine kostenpflichtige Kriegsluftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte 
ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antrags-
formulars und der Rahmenbedingungen, die Sie über folgenden Link abrufen können: 
 
https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbesei-
tigungsdienst-niedersachsen-207479.html 
 

 
3. Stellungnahme: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr, Bonn 
Datum: 05.07.2024 
 
Inhalt 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens 
der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Kampfjettiefflugkorridor. Aufgrund der 
Lage des Plangebietes ist mit Lärm- und Abgasemissionen durch den militärischen 
Flugbetrieb zu rechnen. Ich weise bereits jetzt daraufhin, dass spätere Ersatzansprü-
che nicht anerkannt werden können. 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
Der Hinweis zur Lage des Plangebietes in einem Jettiefflugkorridor und 
damit bedingte nicht vermeidbare Lärmemissionen sind bereits als Hin-
weis k) in die Bauleitplanunterlagen eingestellt. 
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4. Stellungnahme: Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 
Hannover 
Datum: 23.07.2024 
 
Inhalt 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben 
folgende Hinweise: 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hin-
weise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-
Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen erset-
zen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen 
geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen / -untersuchungen 
sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 
und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 
Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen für Sie relevant 
sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-
L67214-07-2024- 0001). 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hin-
weise oder Anregungen.  
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den 
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu 
können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. 
Die verfügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch 
erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige 
nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Er-
laubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen. 
 
 
 
 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt wird die Bauwilligen bezüglich der Hinweise und Informationen 
zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver 
verweisen. In den Bauleitplanunterlagen ist bereits ein Hinweis auf die 
Erstellung entsprechender Baugrundgutachten, unter Verwendung und 
Beachtung der nebengenannten Normen, enthalten 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 



 
 

7 

 
5. Stellungnahme: EWE-Netz GmbH, Oldenburg 
Datum: 12.07.2024 
 
Inhalt 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versor-
gungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Cage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und An-
lagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, 
wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an einem anderen 
Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, gelten dafür die gesetzli-
chen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik. Für die gegebenenfalls 
notwendige Erschließung des Plan- oder Baugebietes mit Versorgungsleitungen und 
Anlagen durch EWE NETZ planen Sie bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korri-
dore für z.B. Telekommunikationslinien und Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 
von mindestens 2,2 m mit ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung von Bauge-
bieten o.Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforderlich sein. Für die Aus-
wahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 5m) möchten wir Sie bitten, uns in 
weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. Für einen eventuell später steigenden 
Leistungsbedarf könnte ein weiterer Stationsplatz und Leitungsverlegungen in den 
Versorgungsstreifen erforderlich werden. Wir bitten Sie, dass bei Ihren Planungen 
ebenfalls zu berücksichtigen. Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetech-
nisches Versorgungskonzept umgesetzt werden soll. 
 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträ-
ger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der 
Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentra-
gung vertraglich geregelt. 
 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
Die Versorgungsleitungen und -anlagen bleiben soweit möglich in ihrem 
Bestand erhalten und werden bei der Planung beachtet. Eventuelle Um-
legungen von Leitungstrassen oder technischen Anlagen werden mit 
dem jeweiligen Versorgungsunternehmen rechtzeitig vor Beginn der 
Baumaßnahme abgestimmt. 
 
Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen besteht ausreichend Raum, 
den Versorgungsstreifen gem. DIN 1998 unterzubringen. Die baulichen 
Maßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit den Versorgungsun-
ternehmen abgestimmt. Die Versorgungsträger werden vor Ort eingewie-
sen und erhalten anschließend ausreichend Zeit für die Einleitung aller 
erforderlichen Maßnahmen (z.B. im Zusammenhang mit der Auswahl ei-
nes geeigneten Stationsplatzes für eine ggf. notwendig werdende Tra-
fostation). Bestandspläne der Versorgungsunternehmen werden bei der 
Planung beachtet. 
 
 
Die EWE wird darüber informiert, wenn ein wärmetechnisches Versor-
gungskonzept umgesetzt wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von 
fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o.a.) ver-
zichtet werden soll. 
 
Die Kostenregelung erfolgt gemäß den aktuellen Verträgen zwischen der 
Kommune und dem Versorgungsunternehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 



 
 

8 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig 
zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes mit Ver-
sorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und Nut-
zung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedin-
gungen wesentliche Faktoren. Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfol-
gen kann, teilen Sie uns bitte die dafür notwendigen Informationen über den folgen-
den Link mit: 
 
https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung 
 
In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagenbestand än-
dern. Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralteten Planwerkes 
kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anlagenauskunft. Auf 
unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH können Sie sich jederzeit nach einer 
erfolgreichen Registrierung auf unserem modernen Planauskunftsportal über die 
konkrete Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen informieren: 
 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen 
 
Unsere Kontaktdaten haben sich geändert! 
 
Ab sofort erreichen Sie unsere Fachabteilung für "Träger öffentlicher Belange" aus-
schließlich unter folgender eigenständiger E-Mailadresse: 
 
ToeB-Verfahren@ewe-netz.de 
 
Ändern Sie zudem, falls noch nicht geschehen, unsere postalische Anschrift wie folgt: 
 
EWE NETZ GmbH 
GE-AS Leitungsrechte 
Cloppenburger Straße 302 
26133 Oldenburg 
 
 
 
 
 

Das Versorgungsunternehmen wird im Rahmen der weiteren Planung 
beteiligt. Zudem werden die Versorgungsunternehmen rechtzeitig vor 
Baubeginn in die Maßnahme vor Ort eingewiesen und erhalten anschlie-
ßend ausreichend Zeit für die Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 
Zur Kenntnisnahme. 
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6. Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH NI Nord Rs PTI12, Osnab-
rück 
Datum: 26.07.2024 
 
Inhalt 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 
und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
 
Die Telekom hat bezüglich der o.g. Bauleitplanung derzeit weder Anregungen noch Be-
denken. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im 
Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jeder-
zeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn 
der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Tele-
kommunikationslinien der Telekom informieren (Internet: https://trassenauskunftka-
bel.telekom.de oder per Email: Planauskunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzan-
weisung der Telekom ist zu beachten. 
 
Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplange-
biet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens zwei Mo-
nate vor Baubeginn, schriftlich anzuzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
Die Ausführungen werden in die Begründung übernommen und somit 
beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Die baulichen Maßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit den 
Versorgungsunternehmen abgestimmt. Die Versorgungsträger werden 
vor Ort eingewiesen und erhalten anschließend ausreichend Zeit für die 
Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen. Bestandspläne der Versor-
gungsunternehmen werden bei der Planung beachtet. 
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7. Stellungnahme: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat 
Archäologie, Oldenburg 
Datum: 23.07.2024 
 
Inhalt 
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege werden zu o.g. Planungen folgende An-
regungen vorgetragen: 
 
Wir erhalten unsere Stellungsnahmen von 12.05.2022 (A5-57731-22/141) und 
27.02.2024 (Az. A5-57731- 24/28) aufrecht. 
 
Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfunden ist bereits in den Planungsunter-
lagen enthalten und sollte unbedingt beachtet werden. 
 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 
 
Zur Kenntnisnahme und Beachtung. 

 
7a. Stellungnahme: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat 
Archäologie, Oldenburg 
Datum: 12.05.2022 
 
Inhalt 
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege werden zu o.g. Planungen folgende An-
regungen vorgetragen: 
 
Aus dem Plangebiet sind nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine archäologi-
schen Funde und Befunde bekannt. Da die Mehrzahl archäologischer Funde und Be-
funde jedoch obertagig nicht sichtbar sind, können sie auch nie ausgeschlossen wer-
den. 
 
Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfunden nach §14 NDSchG ist aufgrund 
einer Stellungnahme vom 31.07.2014 bereits in den Planungsunterlagen enthalten. 
 
 
 
 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
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8. Stellungnahme: Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, Hannover 
Datum: 23.07.2024 
 
Inhalt 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. 
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. 
Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
 
VERFAHRENSGANG:   Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 
Von der Öffentlichkeit wurden keine grundlegenden Bedenken oder Anregungen zur Planung vorgetragen. 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
Freren, 05.08.2024 
regionalplan & uvp planungsbüro p. stelzer GmbH 


